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Nicht alle wollen vier Jahre bis 
zur Matura
In drei Kantonen dauert der Besuch der Gymnasialstufe nur drei 
Jahre. Damit der Abschluss schweizweit vergleichbarer wird, soll 
er künftig überall vier Jahre dauern. Doch es gibt Widerstand.

WAS, WANN, WO

Inklusion aus internatio-
naler Perspektive
In Zürich findet vom 8. bis 
10. Februar die 36. Jahres
tagung für Inklusionsfor
schung statt, die IFO 2023. 
Die Tagung behandelt das 
Verhältnis zwischen Demo
kratie und Inklusion sowie 
Chancengerechtigkeit  aus 
internationaler und interdis
ziplinärer Perspektive.  
Anmeldeschluss ist der 
15. Januar. Mehr Informatio
nen: www.hfh.ch > Über uns > 
Aktuell > Agenda

Kreative Lernfilme  
gesucht
Das LernFilm Festival veran
staltet dieses Jahr wieder 
einen Wettbewerb. Bis zum 
23. März können Schülerin
nen und Schüler einen Lern
film zu einem aktuellen 
Thema aus dem Unterricht 
einreichen. Möglich ist auch 
ein Film zum Thema des 
diesjährigen Sonderpreises 
«Good News – kleine und 
grosse Ideen für eine bes
sere Welt». Lernfilme bieten 
die Möglichkeit, einen Sach
verhalt auf anschauliche 
Weise zu erklären.  
Mehr Informationen:  
www.lernfilmfestival.ch

Umgang mit Begabungen 
An der Pädagogischen Hoch
schule Graubünden findet 
am 18. März die Tagung  
«Begabungsförderung 
heute» statt. Es gibt Refe
rate von Fachpersonen aus 
Forschung und Praxis. Dis
kutiert werden Spannungs
felder, zwischen denen sich 
die Begabtenförderung  
bewegt. Anmeldeschluss  
ist der 12. Februar.  
Mehr Informationen:  
www.phgr.ch > Campus > 
Veranstaltungen

Bund und Kantone wollen die 
gymnasiale Ausbildung bes
ser nach den heutigen 
Bedürfnissen ausrichten. 
Auch Maturitätszeugnisse 
sollen schweizweit gleich
wertig werden. Dafür soll im 
Rahmen der «Weiterentwick
lung der gymnasialen Matur» 
(WEGM) unter anderem die 
Dauer der gymnasialen Aus
bildung vereinheitlicht wer
den. Während die Mindest
dauer in den meisten 
Kantonen vier Jahre beträgt, 
sind es im französischspra
chigen Bern, in Neuenburg, 
im Jura und in der Waadt der
zeit nur drei Jahre. «In diesen 
Kantonen ist die dreijährige 
Ausbildung möglich, da das 
letzte Jahr der Sekundarstu
fe I als ‹gymnasiale Vorbil
dung› anerkannt wird», ant
wortet ein Sprecher der 
Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) 
zusammen mit dem Staats
sekretariat für Bildung, For
schung und Innovation auf 
Anfrage von BILDUNG 
SCHWEIZ. 

Widerstand gegen vier Jahre 
Von den drei betroffenen 
Kantonen ist jedoch nur die 
Waadt zu einer Anpassung 
bereit. Dies geht nach der 
Vernehmlassung letzten 
Herbst aus den Stellungnah

men hervor. Warum wehren 
sich die anderen gegen die 
Harmonisierung?  «Eine 
Änderung der Mindestdauer 
ist mit grossen Kosten ver
bunden», sagt Lucius Hart
mann, Präsident des Vereins 
Schweizerischer Gymnasial
lehrerinnen und Gymnasial
lehrer. «Es braucht zusätz
liche Infrastruktur und mehr 
Lehrpersonal. Ausserdem ist 
das aktuelle Modell in den 
Kantonen schon länger im 
Einsatz – da ist man wenig 
begeistert, wenn man es von 
Grund auf ändern muss.» 
Nach dem bisherigen System 
wird in den betroffenen Kan
tonen bis Ende der Sek I 
gemäss dem «Plan d'études 
Romand» unterrichtet. Dieser 

weist aber keine spezifischen 
Kompetenzen für Gymnasias 
tinnen und Gymnasiasten aus, 
sagt Hartmann. Wenn die Ler
nenden danach die gymnasia
le Ausbildung beginnen, müs
sen sie die Vorgaben des 
Rahmenlehrplans in nur drei 
statt vier Jahren erfüllen. 

Mindestdauer hat Chancen
Es sei schwierig einzuschät
zen, ob die harmonisierte 
Mindestdauer nun in Gefahr 
ist. Doch der Bund habe gros
ses Interesse an einer besse
ren Vergleichbarkeit der 
Abschlüsse, sagt Hartmann. 
«Und weil der Kanton Waadt 
bereits beschlossen hat, sei
ne Ausbildungsdauer anzu
passen, hat die Harmonisie
rung unterdessen bessere 
Chancen.» 

Nach der Vernehmlassung 
zeigte sich, dass es noch 
mehr Diskussionsbedarf gibt, 
etwa bei den Schwerpunkt 
und den Prüfungsfächern. 
Zustimmung gab es gemäss 
Hartmann unter anderem bei 
den Massnahmen zur Chan
cengerechtigkeit und bei der 
Stärkung der Geisteswissen
schaften. Über die Umset
zung der WEGM entscheiden 
Bund und EDK im Juni 2023.

Kevin Fischer

BUNDESPARLAMENT

Körperstrafe wird 
explizit verboten
In der Schweiz leidet laut 
Ständerätin Heidi Z'graggen 
(Mitte/UR) jedes fünfte Kind 
unter schwerer Gewalt. Das 
Bundesparlament möchte 
Kinder und Jugendliche 
künftig besser schützen. Es 
hat darum der Motion gegen 
Gewalt in der Erziehung von 
Nationalrätin Christine Bulli
ardMarbach (Mitte/FR) 
zugestimmt. Die Motion 

bezweckt, Kinder besser vor 
körperlicher Bestrafung, 
seelischen Verletzungen und 
anderen entwürdigenden 
Massnahmen zu schützen. 
Ihnen soll das Recht auf 
gewaltfreie Erziehung zuge
sichert werden. 

Ein Zeichen setzen 
Der Bundesrat wehrte sich 
und argumentierte, Kinder 
seien durch das Strafrecht 
sowie durch kürzlich ausge
baute Melderechte und Mel
depflichten geschützt. Mar
bach findet, dass die 

geltenden Gesetze nicht 
ausreichen. Würde man das 
Recht auf gewaltfreie Erzie
hung im Zivilgesetzbuch ver
ankern, setze dies ein star
kes Zeichen gegen alle 
Formen der Gewalt – dar
unter auch Ohrfeigen, Klap
se oder Schläge auf den Hin
tern. Dies könne einen 
gesellschaftlichen Sinnes
wandel herbeiführen. 

Nach dem Entscheid in der 
Wintersession muss der Bun
desrat nun eine Gesetzesän
derung vorbereiten. (ck)

Mit der Reform sollen die Matura-
zeugnisse vergleichbarer werden. 
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